
Bewertungsvereinbarung Englisch – Stand 2026 

Unterrichtssprache 

Die Unterrichtssprache ist Englisch. 

Sekundarstufe I (Sek I) 

Klassenarbeiten 

• Klassen 5-10: 2 Klassenarbeiten à 45 Minuten – Wertung: 25 % 

• davon eine Orientierungsarbeit in Klasse 8 

Hinweise 

• Pro Schulhalbjahr wird eine Klassenarbeit geschrieben. 

• Die Korrekturzeit soll in der Sekundarstufe I zwei Wochen nicht überschreiten. Schriftliche 

Arbeiten müssen spätestens vor der nächsten schriftlichen Arbeit korrigiert und 

zurückgegeben werden (vgl. VV-Leistungsbewertung Abschnitt 2.8). 

• Nach Beschluss der Fachkonferenz kann in den Jahrgängen 5, 6 und 10 einmal im Schuljahr 

eine schriftliche Klassenarbeit durch eine gleichwertige mündliche Leistungsbewertung 

ersetzt werden, die monologisches und dialogisches Sprechen überprüft (vgl. VV-

Leistungsbewertung, Anlage „Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten“). 

Grundsätze der Bewertung 

• Auf Diktate wird in Klassenarbeiten verzichtet; sie werden ausschließlich als Tests oder 

Übungen eingesetzt. 

• Die Mitarbeit wird zweimal pro Halbjahr bewertet. 

• Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mitarbeit sowie schriftlichen und mündlichen 

Leistungen ist sicherzustellen. 

• Hausaufgaben werden regelmäßig überprüft; ihre Präsentation fließt in die Mitarbeitsnote 

ein. 

• Pro Halbjahr wird mindestens ein zusammenhängender Text bewertet. 

• Wortschatz und Grammatik werden regelmäßig in Form von Tests oder 

Lernerfolgskontrollen überprüft (mindestens eine Note pro Halbjahr). 

Facharbeit Klasse 9 (optional) 

• Bearbeitungszeit: 3 Monate 

• Die Themenstellung erfolgt durch die Fachlehrkraft. Lernende können Vorschläge 

einreichen; die endgültige Verantwortung liegt jedoch bei der Lehrkraft, um eine Passung 

zum Lehrplan sicherzustellen. 

• Die Facharbeit im Fach Englisch erfolgt mit mündlicher Schwerpunktsetzung. Wertung: 1/3 

der sonstigen Leistungen (ohne Klassenarbeiten). 



Bewertung der Facharbeit 

I. Schriftliche Komponente (30 %) 

• Leistungsmappe/Portfolio mit allen handschriftlichen Aufzeichnungen. 

II. Mündliche Komponente (70 %) 

• Präsentation der Ergebnisse (80 %) 

• Verteidigung/Diskussion (20 %) 

Gymnasiale Oberstufe (GOST) 

Klausuren in Jahrgang 11/12 

• Leistungskurs (LK): 135 Minuten; Klausur unter Abiturbedingungen in Q3: 285 Minuten – 

Wertung: 1/3 

• Grundkurs (GK): 90 Minuten; Klausur unter Abiturbedingungen in Q3: 230 Minuten – 

Wertung: 1/3 

Hinweise 

• Die Korrekturzeit soll in der Sekundarstufe II drei Wochen nicht überschreiten (vgl. VV-

Leistungsbewertung Abschnitt 2.8). 

Grundsätze der Bewertung 

• Ein anderer Leistungsnachweis (AL) ist möglich – Wertung: 1/3. 

• Eine mündliche Leistungsfeststellung im Januar zu den Themen der Q3 wird durchgeführt – 

Wertung: 1/3. 

• Die Mitarbeit wird zweimal pro Halbjahr bewertet. 

• Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mitarbeit sowie schriftlichen und mündlichen 

Leistungen ist sicherzustellen. 

• Pro Halbjahr wird mindestens ein schriftlicher Test (30 Minuten) durchgeführt. 

• Pro Halbjahr wird mindestens ein zusammenhängender Text bewertet. 

Belehrung Sek I/II – Täuschung / Täuschungsversuch 

Die Nutzung unerlaubter Hilfsmittel stellt einen Täuschungsversuch dar. Die Leistung wird in 

diesem Fall mit „ungenügend“ bewertet. 


